
Die Organisation  
unserer Genossenschaft 
 
Jede Genossenschaft ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das ihren 
Mitgliedern (Gesellschaftern) gegenüber verpflichtet ist. Es geht uns da-
bei aber nicht um Profit, sondern um das preiswerte, sichere und ge-
meinschaftliche Wohnen und Leben.  
Die Genossenschaftsmitglieder sind nach den demokratischen Regeln 
an der Feststellung der Ziele und deren Umsetzung selbst beteiligt, in-
dem Sie alle 5 Jahre Ihre Vertreter wählen, die dann in der Vertreterver-
sammlung alle für die Genossenschaft wichtigen Beschlüsse treffen. Die 
Vertreter wählen den Aufsichtsrat, der den Vorstand bestellt.  
Zwischen den Vertreterversammlungen überwacht und unterstützt der 
Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstandes im Interesse aller Mitglieder.  
Der Vorstand leitet in eigener Verantwortung die Genossenschaft. Dabei 
ist er an die Satzung, seine Geschäftsordnung und vor allem an die Be-
schlüsse der Vertreterversammlung gebunden.  
So werden zum Beispiel die sich im Bestand der WG MERKUR befindli-
chen Wohnungen weder veräußert noch in Wohneigentum umgewan-
delt.  
Wohnen in der WG MERKUR ist wie " Mieter im eigenen Heim " zu sein. 

 
2147 Mitglieder 

 
► 

Wählen 
► 

54 Vertreter  
und  

13 Ersatzvertreter 
► 

die wählen  
► 

8 Personen für den Auf-
sichtsrat 

► 
der bestellt 

► 
2 Vorstände 

► 
diese beschäftigen 

► 
38 Mitarbeiter  

 
WG MERKUR eG 

 
Volkradstraße 9e 

10319 Berlin 
 

Tel. 030 / 515 887 44  
Fax 030 / 515 887 66  

 
info@wg-merkur.de 
www.wg-merkur.de 

Eintrittsgebühr  55,-- € 

Pflichtanteil 150,-- € 

Genossenschafts- 
anteile  je  Wohn-
raum 

600,-- € 

Mitgliedschaft und  
    Organisation 

Wie Sie bei uns Mitglied werden können 
 
In einem Beratungsgespräch erhalten alle Interessenten detaillierte Infor-
mationen über unsere aktuellen Wohnungsangebote sowie über die Be-
dingungen zur Aufnahme als Mitglied der WG MERKUR.  
Die Zeichnung und Bezahlung der Genossenschaftsanteile werden nicht 
schon bei der Anmeldung fällig, sondern erst bei der Versorgung mit ei-
ner Wohnung.  
 
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit vorher Mitglied zu werden und 
die gezeichneten Genossenschaftsanteile schrittweise zu entrichten.  
Mit dieser Einlage beteiligen sich die neuen Mitglieder am Geschäftsgut-
haben und stärken das genossenschaftliche Eigentum. Gleichzeitig kön-
nen Sie damit alle genossenschaftlichen Mitwirkungsrechte wahrnehmen.  


